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Neue Bauordnung in Kraft – Verunsicherung groß

Am 1. Februar 2006 ist die die neue Bauordnung für Berlin mit weitreichenden Änderungen
im Verfahrensrecht in Kraft getreten. Die ersten Erfahrungen zeigen ein hohes Maß an
Verunsicherung bei Bauherren, aber auch Planern und Behörden. Das ist unter anderem
darauf zurückzuführen, dass eine Reihe von Folgeverordnungen noch nicht fertig gestellt
werden konnten. Die Senatsverwaltung behilft sich im Augenblick mit allgemeinen
Hinweisen, die in Internet als Arbeitshilfen für alle Beteiligten zur Verfügung gestellt werden.
Auf den Leitfaden zum Baunebenrecht ist bereits im letzten Newsletter hingewiesen worden.
Zwischenzeitlich sind weitere Arbeitshilfen erschienen.

Arbeitshilfen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Das betrifft zu einen Hinweise zum Umgang mit Bautechnischen Nachweisen, die für
Schall-, Wärme- und Erschütterungsschutz, den Brandschutz und die Standsicherheit Regel
für die Erstellung, die Prüfung, den Baubeginn und die Aufbewahrung vorgeben.

Weitere Hinweise betreffen die brandschutztechnischen Bauteilanforderungen für die im
vierten Abschnitt der BauOBln (§§26 -32) beschrieben Bauteile.

Als letzte Arbeitshilfe ist ein Vorläufiger Kriterienkatalog gemäß § 67 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
der BauOBln zum Prüferfordernis des Standsicherheitsnachweises erschienen. Dieser
Katalog wird künftig Bestandteil der neuen Bauverfahrensverordnung werden, ist aber schon
jetzt anzuwenden.

Alle diese Arbeitshilfen stehen auf der Homepage der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
unter der Adresse

http://www.stadtentwicklung.berlin.de/service/gesetzestexte/de/bauen.shtml

zum Download zur Verfügung.
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Erster Kommentar erschienen

Eine dankenswerte Hilfestellung in der noch
ungewohnten Materie bietet der soeben erschienene
erste Kommentar zur neuen Bauordnung. Vor den
Erläuterungstexten stehen jeweils Inhaltsübersichten
und kurzgefasste Beschreibungen der Änderungen in
der neuen Bauordnung, die einen den Vergleich mit der
alten Fassung erheblich erleichtern. Die grundsätzliche
Rechtsprechung ist berücksichtigt, wobei besonderer
Wert auf die Entscheidungen des Verwaltungsgerichts
Berlin gelegt wurde.

Dauerthema Grundstücksteilung

Mit dem Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuches an EU-Richtlinien (Europarechts-
anpassungsgesetz Bau – EAG Bau) vom 24. Juni 2004 ist die bis dahin erforderliche
Genehmigung gemäß § 19 BauGB zur Teilung von Grundstücken entfallen. Ebenfalls ent-
fallen sind die Bestimmungen zur Erteilung eines Negativzeugnisses nach § 23 BauGB. Der
Wegfall der Teilungsgenehmigung bedeutet allerdings nicht, dass Grundstücke jetzt beliebig
geteilt werden können. Lediglich der bisherige Genehmigungsvorbehalt durch die zuständige
Behörde ist entfallen. Mit der Gesetzesänderung ist also eine im Wesentlichen
verfahrensrechtliche Vereinfachung erfolgt. Materiell-rechtlich ist keine Veränderung
eingetreten.

Nach § 19 Abs. 2 BauGB dürfen durch die Teilung eines Grundstücks im Geltungsbereich
eines Bebauungsplans keine Verhältnisse entstehen, die den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans widersprechen. Eventuelle Verstöße gegen die Festsetzungen des
Bebauungsplans können allerdings auf Antrag durch Ausnahmen oder Befreiungen gemäß
§ 31 BauGB geheilt werden.

In jüngster Zeit sind einige Fälle bekannt geworden, in denen im Zusammenhang mit
beabsichtigen Teilungen ein interner Informationsaustausch innerhalb der Verwaltungen
dafür sorgt, dass die Bauaufsichtsbehörden Kenntnis von den Vorhaben erhalten. Ein
Beispiel hierfür ist das nachfolgende Schreiben der Bauaufsichtsbehörde eines Berliner
Bezirks.



Beabsichtigte Teilung und Grundstücksverkauf straße 6

Sehr geehrter Herr

dem am 22.11.2005 geschlossenen Kaufvertrag über eine rückwärtige Teilfläche des o.g.
Grundstücks ist zu entnehmen, daß im Rahmen einer Teilung neue Grundstücksgrenzen
gebildet werden sollen

Durch diese beabsichtigte Teilung des o.g. Grundstücks treten folgende erhebliche
Verstöße gegen die Bestimmungen der Bauordnung Berlin 1985 (BauO Bln 85) und das
Bauplanungsrecht ein:

 Das hintere Trennstück würde nicht mehr an einer befahrbaren öfftl. Straße liegen, Es
gilt jedoch nur dann als Baugrundstück, wenn die Erschließung (Geh-, Fahr- und
Leitungsrecht) als Baulast In das Baulastenverzeichnis des Bezirks eingetragen und
damit öfftl.-rechtl. gesichert worden ist.
Dieser Verstoß wäre noch durch die Baulasteneintragung „heilbar,

 Das verbleibende vordere Grundstück mit 307 m² Größe und einem 3geschosslgen
Wohnhaus würde die zulässigen Nutzungsmaße GRZ 0,2 und GFZ 0,4 (Grundflächenzahl
= GRZ und Geschoßflachenzahl = GFZ) nicht mehr einhalten. Somit entstünden
Verstöße gegen das geltende Bauplanungsrecht hinsichtlich des zulässigen Maßes
der baulichen Nutzung (übergeleiteter Baunutzungsplan von 1960 in Verbindung mit §
7 Nr. 15 Bauordnung für Berlin -BO 58-).
Bei Abtrennung der hinteren Teilfläche von ca. 400 m2 würde das vordere Grund –
stück so wesentlich überbaut sein, daß die Behörde die Wiederherstellung
baurechtmäßiger Zustände, was den Abriss der vorhandenen Bebauung nicht
ausschließt verlangen müßte.

Ich möchte daher ausdrücklich - vor grundbuchlicher Abschreibung (!) - auf den Inhalt
von § 7 BauO Bln 85 hinweisen:

„Wenn durch Veränderung der Grundstücksgrenzen bebauter Grundstücke
Verhältnisse geschaffen werden, die dem .geltenden Baurecht zuwiderlaufen, kann die
Bauaufsichtsbehörde verlangen, dass ein baurechtmäßiger Zustand wieder
hergestellt wird".

Die Bauaufsichtsbehörde ist regelmäßig gehalten, von diesem Verlangen Gebrauch zu machen,
das in Ihrem Fall die Abrißforderung der Bebauung auf dem vorderen Grundstück (nach § 70
BauO Bln) zur Folge haben könnte, weil nur 2/10 -bzw. durch Genehmigung im Wege der
Befreiung knapp 3/10- bebaut und versiegelt werden dürfen
(zulässige GRZ = 0,2 bzw. 0,29 und GFZ = 0,4).

Die beabsichtigte Teilung würde jedoch zu einer städtebaulich unverträglichen Grund-
stücksausnutzung von 215 % in der Grundflächenzahl und 375 % in der Geschoßflächenzahl
führen. Eine Befreiung nach § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) von den vorgenannten
Bauvorschriften kann für diese erhebliche Überschreitung nicht erteilt werden.

Leider haben Sie sich mit Ihren Teilungsabsichten nicht vor dem Verkauf an die Bauaufsicht
bzw. die Stadtplanung gewandt, so daß ich Ihnen erst jetzt die baurechtliche Situation darlegen
kann. Aufgrund der vorgenanten Konsequenzen empfehle ich Ihnen, die Realteilung des
Grundstücks nicht! vorzunehmen,

Eine Durchschrift dieses Schreibens erhält der Notar.



Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, wurde von mir ein neues Produkt in Form eines
Kurzgutachtens entwickelt. Das „Gutachten zur Vorbereitung der Teilung“ erfasst alle
baurechtlichen Tatbestände, die in der Vergangenheit im Rahmen der Erstellung eines
Lageplans zum Teilungsantrag geprüft wurden. Mit diesem Gutachten erhalten Sie alle
notwendigen Informationen, die Ihnen eine abschließende Beurteilung des
Teilungsvorhabens sowohl in rechtlicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht ermöglichen.

Die vorstehenden Ausführungen sind naturgemäß nur ein grober Überblick über die
weitreichenden Veränderungen in der Bauordnung. Sollten Sie noch weiteren
Informationsbedarf haben, stehe ich Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne als
Ansprechpartner zur Verfügung.
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